
Unternehmer und  
Geschäftsführer

Übungsleiterpauschale: Vorträge bei 
Verbänden sind nicht begünstigt

Für bestimmte Einnahmen aus nebenbe-
ruflichen Tätigkeiten wird die so genannte 
Übungsleiterpauschale in Höhe von 3.000 
Euro gewährt. Das heißt, bis zu diesem Be-
trag bleiben die Einnahmen steuerfrei. Vor-
aussetzung ist aber, dass die Tätigkeiten im 
Dienst oder im Auftrag einer gemeinnützi-
gen Institution oder eines öffentlich-recht-
lichen Auftraggebers erfolgen. Das Finanz-
gericht Köln ist der Auffassung, dass eine 
Steuerfreiheit nicht in Betracht kommt, 
wenn Vortragstätigkeiten gegenüber Verla-
gen und Verbänden erbracht werden. Das 
gilt auch dann, wenn die Veranstaltungen 
von den Teilnehmern besucht werden, um 
einer Fortbildungspflicht nachzukommen 
und die Erfüllung dieser Pflicht wiederum 
von einer öffentlich-rechtlichen Einrich-
tung, zum Beispiel einer Berufskammer, 
geprüft wird. Ein mittelbarer Zusammen-
hang zu einem öffentlich-rechtlichen Auf-
traggeber reicht folglich nicht aus, um die 
Übungsleiterpauschale zu erlangen (Urteil 
vom 20.1.2022, 15 K 1317/19). Der Kläger 
erzielte Vortragshonorare, für die er die 
Übungsleiterpauschale nach § 3 Nr. 26 EStG 
beantragte. Die Vorträge wurden bei Verla-
gen und Verbänden gehalten; Zielgruppe 

waren Rechtsanwälte. Die Veranstaltun-
gen konnten als Fachanwaltsfortbildung 
berücksichtigt werden. Die Überprüfung 
der entsprechenden Fortbildungspflicht 
obliegt den Rechtsanwaltskammern. Damit 
lag nach Ansicht des Klägers eine begüns-
tigte Tätigkeit im Dienst oder im Auftrag 
einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts vor. Finanzamt und Finanzgericht 
indes versagten die Steuerbefreiung. Die 
Steuerbefreiung verlange als Leistungs-
empfänger entweder bestimmte privat-
rechtliche steuerbegünstigte Körperschaf-
ten oder eine Tätigkeit im Dienst oder im 
Auftrag einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts. Das sei hier nicht gege-
ben. Die spätere Anerkennung der Veran-
staltungen als Fortbildung für Fachanwälte 
bewirke keine Steuerbefreiung.

 Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Gruppenkrankenversicherung: Unschäd-
liche Vorauszahlung von Beiträgen?

Wenn Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter eine 
Gruppenkrankenversicherung abschlie-
ßen, die beispielsweise Zusatzleistungen 
wie Zahnbehandlung und Zahnersatz absi-
chert, ist der Vorteil für die Arbeitnehmer 
steuerfrei, wenn bestimmte Voraussetzun-
gen eingehalten werden. So darf der Bei-
trag je Arbeitnehmer im Durchschnitt nicht 
mehr als 50 Euro (früher 44 Euro) im Monat 

betragen. Bei dem Betrag von 50 Euro han-
delt es sich um eine Freigrenze, nicht um 
einen Freibetrag. Zudem darf der jeweilige 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber nur den 
Versicherungsschutz selbst, nicht aber die 
Auszahlung des entsprechenden Wertes 
verlangen (BFH-Urteil vom 7.6.2018, BStBl 
2019 II S. 371). 

Ein vom Arbeitgeber gewährter Vorteil 
bleibt nur dann steuerfrei, wenn er tat-
sächlich monatlich bis zur Höhe der Frei-
grenze gewährt wird. Besser ausgedrückt: 
Wird dem Arbeitnehmer zum Beispiel 
gleich im Januar ein Vorteil im Wert von 
600 Euro gewährt, so darf dieser nicht 
rechnerisch auf zwölf Monate verteilt wer-
den, sondern muss - da er 50 Euro über-
steigt - im Januar voll versteuert werden. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat 
die Vorauszahlung von Beiträgen zu einer 
Gruppenkrankenversicherung allerdings 
für die 50-Euro-Grenze bzw. für die dama-
lige 44-Euro-Grenze als unschädlich be-
trachtet (Urteil vom 21.10.2022, 10 K 262/22). 

Der Sachverhalt: Ein Arbeitgeber hat eine 
betriebliche Gruppenversicherung für 
seine Arbeitnehmer abgeschlossen. Ver-
sichert wurden Zusatzleistungen zur Kran-
kenversicherung wie Vorsorge, Reise, Zahn-
behandlung, Zahnersatz. Ein Wahlrecht der 
Arbeitnehmer zwischen Versicherungsleis-
tung und Geldzahlung war nicht vorgese-
hen. Nach den Versicherungsbedingungen 
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müssen die Beiträge als laufende Monats-
beiträge gezahlt werden. Der Arbeitgeber 
leistete die Beiträge dennoch jährlich als 
Einmalzahlung. Sie beliefen sich je Arbeit-
nehmer auf Beträge zwischen 99,19 Euro 
und 432,92 Euro. Das Finanzamt vertrat die 
Auffassung, dass die Beitragszahlung zum 
Zufluss von Barlohn für die Arbeitnehmer 
führe und die damalige 44-Euro-Freigrenze 
für Sachbezüge deshalb nicht anwendbar 
sei. Die hiergegen gerichtete Klage war 
erfolgreich. Begründung: Für die Berech-
nung, ob die monatliche Freigrenze ein-
gehalten ist, ist der Zuflusszeitpunkt des 
Sachbezugs maßgeblich. Für den Zufluss 
von Arbeitslohn kommt es aber nicht auf 
das Innehaben von Ansprüchen (gegen 
den Arbeitgeber), sondern auf die Erfül-
lung dieser Ansprüche an. Zuflusszeitpunkt 
ist der Tag, an dem der Arbeitnehmer 
durch die Erfüllung seines Anspruchs die 
wirtschaftliche Verfügungsmacht erlangt. 
Diese erlangten die Arbeitnehmer jeweils 
erst mit der monatlichen Gewährung des 
Versicherungsschutzes. Mit der jährlichen 
Vorauszahlung der Beiträge war den Ar-
beitnehmern der Sachbezug „Versiche-
rungsschutz” bei wirtschaftlicher Betrach-
tung noch nicht zugeflossen.

Praxistipp:
In dem aktuellen Verfahren wurde die 
Revision zugelassen. Ob diese tatsäch-
lich eingelegt worden ist, ist leider 
noch nicht bekannt. Wer Streitigkeiten 
mit dem Finanzamt aus dem Wege 
gehen möchte, sollte - jedenfalls bis 
zu einer eventuellen Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs - hohe Beitragsvor-
auszahlungen besser vermeiden.

Steuerbefreiung: Handy-Ankauf von 
Arbeitnehmern mit Rücküberlassung

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer ein betriebliches Mobiltelefon - 
auch - zur privaten Nutzung, so liegt hierin 
zwar ein geldwerter Vorteil, doch dieser ist 
nach § 3 Nr. 45 EStG steuerfrei. Das gilt auch 
für die Übernahme der Grundgebühr und 
der laufenden Kosten bzw. einer Flatrate 
durch den Arbeitgeber. Nun ist nicht jeder 
Arbeitgeber bereit, zunächst ein mehr oder 
weniger teures Mobiltelefon zu erwerben, 
das anschließend überlassen wird und 
so haben einige Arbeitgeber zu folgender 
Gestaltung gegriffen: Der Arbeitnehmer 
besitzt ein gebrauchtes Handy. Dieses 
verkauft er an seinen Arbeitgeber für 1 
Euro. Der Arbeitgeber stellt das Mobilte-
lefon seinem Arbeitnehmer anschließend 
wieder zur Verfügung, und zwar auch zur 
privaten Nutzung. Die monatliche Grund-
gebühr und die Verbindungsentgelte des 
Arbeitnehmers werden nach dem Kauf vom 

Arbeitgeber übernommen. Die Kosten-
übernahme soll nach § 3 Nr. 45 EStG steu-
erfrei bleiben. Wenig überraschend steht 
die Finanzverwaltung einer solchen Ge-
staltung skeptisch gegenüber, so dass sie 
ihr die Anerkennung verweigert. Doch nun 
hat der Bundesfinanzhof das Steuermodell 
entgegen der Auffassung der Finanzver-
waltung in drei Fällen gebilligt (BFH-Urteile 
vom 23.11.2022, VI R 49/20, VI R 50/20, VI R 
51/20). 

Die Begründung: Gestaltungen zwischen 
nahestehenden Personen müssen zwar 
einem Fremdvergleich standhalten. Zwi-
schen dem Arbeitgeber und seinen Ar-
beitnehmern bestand bei Abschluss der 
Verträge aber ein natürlicher Interessenge-
gensatz. Ein Näheverhältnis zwischen dem 
Arbeitgeber und seinen Arbeitnehmern 
ist folglich nicht anzunehmen, so dass die 
Kaufverträge über die Mobiltelefone gar 
nicht nach Fremdvergleichsgrundsätzen zu 
überprüfen sind. Die Verkäufe der Mobilte-
lefone - in den Urteilsfällen zu Kaufpreisen 
zwischen 1 Euro und 6 Euro - stellen auch 
keinen Missbrauch von rechtlichen Ge-
staltungsmöglichkeiten dar. Es trifft zwar 
zu, dass die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 
45 EStG nicht in Betracht gekommen wäre, 
wenn der Arbeitgeber lediglich die Telefon-
gebühren ersetzt hätte, die Mobiltelefone 
also nicht zuvor angekauft hätte. Doch es 
steht es den Steuerpflichtigen frei, einen 
gesetzlich vorgesehenen Steuervorteil in 
Anspruch zu nehmen. Vereinfacht gesagt: 
Kein Steuerpflichtiger ist verpflichtet, ei-
nen Sachverhalt so zu gestalten, dass die 
steuerliche Folge dem Wunsch der Finanz-
verwaltung entspricht.

Praxistipp:
Wird die zu dem jeweiligen Mobilfunk-
vertrag gehörende SIM-Karte nicht in 
dem vom Arbeitgeber überlassenen 
Mobiltelefon verwendet, sondern in 
einem anderen Gerät, wird die Steuer-
freiheit nicht gewährt. Das Modell muss 
im Übrigen wie vereinbart durchge-
führt werden; es darf sich nicht um ein 
Scheingeschäft handeln.

Firmenwagen: Kostenschätzung bei der 
Fahrtenbuchmethode nicht erlaubt

Arbeitnehmer, die ihren Firmenwagen 
auch privat nutzen dürfen, müssen den 
Privatanteil versteuern, und zwar entwe-
der nach der Ein-Prozent-Regelung oder 
nach der Fahrtenbuchmethode. Letztere ist 
allerdings mit einem hohen Aufwand ver-
bunden. Nicht nur, dass die Fahrten detail-
liert aufgezeichnet werden müssen. Hinzu 
kommt auch, dass alle Kosten per Einzel-
nachweis zu belegen sind. Eine Schätzung 

von Aufwendungen kommt selbst dann 
nicht in Betracht, wenn der Arbeitgeber die 
Kosten seiner Dienstwagen nicht im Einzel-
nen erfasst hat und es dem Arbeitnehmer 
daher nahezu unmöglich ist, die Aufwen-
dungen zu belegen. Ob es von dem Grund-
satz, wirklich alle Kosten im Einzelnen be-
legen zu müssen, Ausnahmen gibt, musste 
nun der Bundesfinanzhof entscheiden. 
Seine klare Antwort: Es gibt keinerlei Aus-
nahmen. Eine Schätzung von belegmäßig 
nicht nachgewiesenen Aufwendungen - im 
Urteilsfall der Treibstoffkosten - schließt 
die Anwendung der Fahrtenbuchmethode 
aus (BFH-Urteil vom 15.12.2022, VI R 44/20).

Der Sachverhalt: Die Klägerin überließ zwei 
Arbeitnehmern firmeneigene Fahrzeuge, 
die diese auch privat nutzen durften. Bei-
de Arbeitnehmer führten ordnungsgemäße 
Fahrtenbücher. Der Prüfer des Finanzamts 
stellte aber fest, dass zur Berechnung der 
tatsächlichen Treibstoffkosten geschätzte 
Werte hinsichtlich der Verbrauchswerte 
der Fahrzeuge und der Treibstoffpreise 
zugrunde gelegt worden waren. Der Grund 
hierfür war, dass die Betankung der Fahr-
zeuge an einer betrieblichen Zapfsäule 
ohne Anzeige der Mengenabgabe und des 
Preises erfolgt war. Daraufhin berechnete 
er den geldwerten Vorteil aus der privaten 
Nutzung der Firmenwagen pauschal nach 
der Ein-Prozent-Methode. Die hiergegen 
gerichtete Klage war zwar erfolgreich, doch 
der BFH gab der Revision des Finanzamts 
statt. Zur Begründung verweist der BFH 
auf den Gesetzeswortlaut: § 8 Abs. 2 Satz 
4 EStG setzt für die Fahrtenbuchmethode 
voraus, dass alle Kfz-Kosten durch Belege 
nachgewiesen werden.

Praxistipp:
Bei Dienstreisen, die mit dem privaten 
Pkw - also nicht mit dem Dienstwagen   
- unternommen werden, ist hingegen 
anerkannt, dass die Treibstoffkosten 
geschätzt werden dürfen. Das heißt: 
Statt die Dienstreisepauschale von 30 
Cent/Km in Anspruch zu nehmen, kann 
der tatsächliche Kilometer-Kostensatz 
eines Fahrzeugs ermittelt werden. Und 
dabei dürfen die Treibstoffkosten an-
hand des durchschnittlichen Kraftstoff-
verbrauchs geschätzt werden (BFH-Ur-
teil vom 7.4.1992, BStBl 1992 II S. 854).

 Kapitalanleger  

Kryptowährungen: Private Veräuße-
rungsgewinne sind steuerpflichtig

Die Frage, wie Geschäfte rund um Bitcoins 
und anderen Kryptowährungen steuerlich 
zu beurteilen sind, beschäftigt seit Jahren 
die Finanzverwaltung und die Finanzge-
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richte. Nunmehr hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass Veräußerungsgewinne, 
die ein Steuerpflichtiger innerhalb eines 
Jahres aus dem Verkauf oder dem Tausch 
von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethere-
um und Monero erzielt, der Besteuerung 
als privates Veräußerungsgeschäft unter-
fallen (BFH-Urteil vom 14.2.2023, IX R 3/22). 

Im Streitfall hatte der Kläger verschiede-
ne Kryptowährungen erworben, getauscht 
und wieder veräußert. Im Streitjahr 2017 
erzielte er daraus einen Gewinn in Höhe 
von insgesamt 3,4 Mio. Euro. Mit dem Fi-
nanzamt kam es zum Streit darüber, ob 
der Gewinn aus der Veräußerung und 
dem Tausch von Kryptowährungen der 
Einkommensteuer unterliegt. Der BFH hat 
die Steuerpflicht der Veräußerungsgewin-
ne bejaht. Bei Kryptowährungen handele 
es sich um Wirtschaftsgüter, die bei einer 
Anschaffung und Veräußerung innerhalb 
eines Jahres der Besteuerung als privates 
Veräußerungsgeschäft („Spekulationsge-
schäft“) nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 
unterfallen. 

Virtuelle Währungen stellen nach Auffas-
sung des BFH ein „anderes Wirtschaftsgut“ 
i.S. von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG dar. 
Der Begriff des Wirtschaftsguts sei weit 
zu fassen. Er umfasse neben Sachen und 
Rechten auch tatsächliche Zustände sowie 
konkrete Möglichkeiten und Vorteile, deren 
Erlangung sich ein Steuerpflichtiger etwas 
kosten lässt und die nach der Verkehrsauf-
fassung einer gesonderten selbständigen 
Bewertung zugänglich sind. Diese Voraus-
setzungen seien bei virtuellen Währungen 
gegeben. Bitcoin, Ethereum und Monero 
seien wirtschaftlich betrachtet als Zah-
lungsmittel anzusehen. Sie werden auf 
Handelsplattformen und Börsen gehan-
delt, haben einen Kurswert und können für 
direkt zwischen Beteiligten abzuwickelnde 
Zahlungsvorgänge Verwendung finden. Die 
Besteuerung sei auch verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden. Ein so genanntes 
strukturelles Vollzugsdefizit, das einer Be-
steuerung entgegensteht, liege nicht vor 
(Quelle: Mitteilung des BFH vom 28.2.2023).

Praxistipp:
Bei Privatpersonen ist der Verkauf von 
erworbenen Bitcoin etc. nach einem 
Jahr steuerfrei. Die Frist verlängert 
sich auch dann nicht auf zehn Jahre, 
wenn etwa Bitcoins zuvor für „Lending“ 
genutzt wurden oder die Steuerbürger 
beispielsweise Ether einem anderen für 
dessen Blockerstellung als „Stake“ zur 
Verfügung gestellt haben (BMF-Schrei-
ben vom 10.5.2022, BStBl 2022 I S. 668). 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 
dass Vorgänge im Zusammenhang mit 
virtuellen Währungen aber auch dem

Betriebsvermögen zuzuordnen sein 
können und dann andere Regeln gelten. 
Maßgebend für eine Zuordnung zum 
Betriebsvermögen ist unter anderem, 
ob eine Tätigkeit nachhaltig, also 
mit einer gewissen Intensität, ausge-
übt wird. So ist die Blockerstellung 
nachhaltig, wenn sie auf Wiederholung 
angelegt ist.

Immobilienbesitzer

Trennung und Scheidung: Wohnungs-
überlassung gilt als Unterhaltsleistung

Unterhaltsleistungen an den geschiedenen 
oder getrennt lebenden Ehegatten können 
bis zu 13.805 Euro als Sonderausgaben 
abgesetzt werden, sofern der Empfänger 
hierzu seine Zustimmung erteilt. Im Ge-
genzug muss der Empfänger den gleichen 
Betrag als sonstige Einkünfte versteuern. 
Dieses Verfahren ist unter dem Namen 
Realsplitting bekannt. Als Unterhaltsleis-
tungen gelten auch Sachleistungen, ins-
besondere der Wert der dem Ex-Partner 
überlassenen Wohnung. Wird dem Ex-Gat-
ten die Wohnung „ohne Miete“ aufgrund 
einer Unterhaltsvereinbarung überlassen 
und vermindert sich dadurch die Barun-
terhaltsverpflichtung, wird dies im Rahmen 
des Realsplittings berücksichtigt (BFH-Ur-
teil vom 12.4.2000, XI R 127/96). Fraglich war 
bislang, in welcher Höhe die Wohnungs-
überlassung beim Sonderausgabenabzug 
anzusetzen ist. Hierzu hat der Bundesfi-
nanzhof nun wie folgt Stellung genommen:

Bei einer unentgeltlichen Nutzungsüber-
lassung handelt es sich um Naturalunter-
halt, der in Höhe der ortsüblichen Miete 
beim Realsplitting berücksichtigt werden 
kann. Die ortsübliche Miete ist auch dann 
anzusetzen, wenn die Parteien unterhalts-
rechtlich einen betragsmäßig geringeren 
Wohnvorteil vereinbart haben (BFH-Urteil 
vom 29.6.2022, X R 33/20). Allerdings nimmt 
der BFH auch eine wichtige Differenzierung 
vor.

Der Sachverhalt: In der Trennungs- und 
Scheidungsfolgenvereinbarung wurde ein 
Barunterhalt in Höhe von 600 Euro pro 
Monat bestimmt. Zudem wurde Folgen-
des geregelt: Solange die Ehefrau noch in 
der ehemals gemeinsamen Familienwoh-
nung lebt, wird ein Anteil von 400 Euro 
als Wohnvorteil der Ehefrau bewertet und 
mithin nur ein Betrag in Höhe von 200 Euro 
an die Ehefrau vom Ehemann ausgezahlt. 
Im Rahmen der Steuererklärung legte der 
Mann jedoch dar, dass der Mietwert ca. 800 
Euro beträgt. Demnach machte er anstatt 
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7.200 Euro ca. 12.000 Euro als Sonderausga-
ben geltend. Finanzamt und Finanzgericht 
lehnten diesen höheren Betrag ab, doch 
der BFH gab dem Steuerzahler zumindest 
dem Grunde nach Recht.

Eine Naturalunterhaltsleistung ist im Rah-
men des Realsplittings auch dann mit dem 
objektiven Wert, hier mit dem ortsüblichen 
Mietzins, anzusetzen, wenn die Parteien 
in einer Unterhaltsvereinbarung subjektiv 
einen geringeren Betrag zugrunde gelegt 
haben. Allerdings macht der BFH folgende 
Einschränkung: Sofern die gemeinsamen 
Kinder weiter in der überlassenen Woh-
nung verbleiben, bleibt der auf sie ent-
fallende Wohnvorteil bei den abziehbaren 
Unterhaltsleistungen außer Betracht. Zu-
dem ist folgende Besonderheit zu beach-
ten: Die Überlassung einer Wohnung an 
den geschiedenen oder dauerhaft getrennt 
lebenden Ehegatten kann auch auf einem 
entgeltlichen Rechtsverhältnis beruhen, 
also ein „echtes“ Mietverhältnis darstellen. 
Dieses unterfällt nicht dem Realsplitting, 
sondern ist - wie bei einer Vermietung an 
Fremde - bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung zu würdigen. 

Praxistipp:
Trennungs- und Scheidungsfolgen-
vereinbarungen können ungeahnte 
steuerliche Folgen auslösen, insbeson-
dere wenn es auch um die Übertragung 
von Immobilien geht. So wird zuweilen 
übersehen, dass die Übertragung eines 
Grundstücks oder Grundstücksteils im 
Zuge einer Scheidung ein steuerpflich-
tiges Spekulationsgeschäft auslösen 
kann. Bitte benachrichtigen Sie uns da-
her frühzeitig, wenn Sie entsprechende 
Vereinbarungen treffen möchten.

Alle Steuerzahler

Kindergeld: Kein Anspruch während 
Vorbereitung zur Qualifikation als 
Fachärztin

Für ein Kind zwischen dem 18. und dem 
25. Lebensjahr erhalten die Eltern Kinder-
geld, wenn es sich noch in der Berufsaus-
bildung befindet. Allerdings gibt es eine 
wichtige Differenzierung zwischen Erst- 
und Zweitausbildung: Bei einer Erstaus-
bildung wird das Kind ohne weitere Vo-
raussetzungen berücksichtigt. Bei einer 
Zweitausbildung, also nach Abschluss 
einer erstmaligen Berufsausbildung oder 
eines Erststudiums, wird ein Kind hinge-
gen nur berücksichtigt, wenn es keiner 
Erwerbstätigkeit nachgeht. Lediglich eine 
Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden re-
gelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein 
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Ausbildungsdienstverhältnis oder ein ge-
ringfügiges Beschäftigungsverhältnis sind 
unschädlich (§ 32 Abs. 4 Satz 2 u. 3 EStG). 

Kürzlich hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden, dass eine Facharztweiterbildung 
im Anschluss an das Medizinstudium le-
diglich eine Zweitausbildung darstellt. 
Die Erstausbildung des Kindes ende mit 
Abschluss des Medizinstudiums durch 
Ablegung der ärztlichen Prüfung, so dass 
während der Facharztweiterbildung kein 
Kindergeld gezahlt werden kann, zumal 
der Umfang der beruflichen Tätigkeit wäh-
rend der Weiterbildungszeit weit über 20 
Stunden liegt (BFH-Urteil vom 22.9.2022, 
III R 40/21). Der Sachverhalt: Die Klägerin 
ist die Mutter einer im Mai 1997 geborenen 
Tochter, die im Dezember 2020 ihr Medizin-
studium erfolgreich abschloss. Zum 1.1.2021 
begann sie ihre mindestens 60 Monate um-
fassende Vorbereitungszeit zur Erlangung 
der Qualifikation als Fachärztin. Das hierzu 
mit einer Klinik abgeschlossene Dienst-
verhältnis umfasste eine regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit von 42 Stunden. Die 
Familienkasse gewährte bis zum voraus-
sichtlichen Ende des Medizinstudiums Kin-
dergeld, lehnte eine Weitergewährung des 
Kindergelds während der Vorbereitung auf 
die Facharztqualifikation jedoch mit der 
Begründung ab, dass es sich hierbei nicht 
mehr um eine Berufsausbildung handele. 
Das Finanzgericht wies die dagegen gerich-
tete Klage ab. Der BFH hielt die Revision 
der Klägerin für unbegründet. Im Streitfall 
habe der Erwerbscharakter den Ausbil-
dungscharakter überwogen. Im Vergleich 
mit ihrer praktischen Tätigkeit als Ärztin 
hatte die theoretische Wissensvermittlung 
im Rahmen der Facharztausbildung einen 
deutlich geringeren Umfang. Zudem stand 
die Erbringung der Arbeitsleistung in der 
Klinik im Vordergrund und die Tochter er-
hielt auch keine bloße Ausbildungsvergü-
tung, sondern ein für eine Ärztin angemes-
senes Entgelt.

Erdbeben Türkei und Syrien: Steuermaß-
nahmen bei Unterstützungsleistungen

Das verheerende Erdbeben in der Türkei 
und in Syrien im Februar 2023 hat enormes 
menschliches Leid und massive Schäden 
an der Infrastruktur verursacht. Um Un-
terstützungsmaßnahmen zu fördern, hat 
das Bundesfinanzministerium einen so 
genannten Katastrophenerlass heraus-
gegeben. Er gilt für Unterstützungsmaß-
nahmen, die vom 6. Februar 2023 bis zum 
31. Dezember 2023 durchgeführt werden 
(BMF-Schreiben vom 27.2.2023, IV C 4 - S 
2223/19/10003 :019). Unter anderem wird 
geregelt, dass für Spenden ein vereinfach-
ter Zuwendungsnachweis gilt. Statt einer 
sonst üblichen Zuwendungsbestätigung 
genügt als Nachweis der Zuwendungen der 
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungs-
bestätigung eines Kreditinstitutes (z.B. 
der Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg 
oder der PC-Ausdruck bei Online-Ban-
king). Der vereinfachte Nachweis genügt 
für Spenden, die bis zum 31. Dezember 
2023 auf spezielle Sonderkonten einge-
zahlt werden, und zwar bei einer inländi-
schen juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, einer inländischen öffentlichen 
Dienststelle oder eines inländischen amt-
lich anerkannten Verbandes der freien 
Wohlfahrtspflege einschließlich seiner Mit-
gliedsorganisationen. Weitere Regelungen 
betreffen Maßnahmen von steuerbegüns-
tigten Körperschaften für durch das Erdbe-
ben geschädigte Personen, die steuerliche 
Behandlung von Zuwendungen aus dem 
Betriebsvermögen, lohnsteuerliche Fragen 
bei der Unterstützung von Arbeitnehmern 
und Arbeitslohnspenden, den Verzicht auf 
Aufsichtsratsvergütungen sowie schen-
kungsteuerliche Befreiungen bei Zuwen-
dungen an hilfsbedürftige Personen. 
Beispielsweise soll der Betriebsausga-
benabzug bei Unterstützungsleistungen 
aus dem Betriebsvermögen heraus nicht 

behindert werden. So verfügt das BMF: 
Wendet der Steuerpflichtige bis zum 31. 
Dezember 2023 seinen von dem Erdbe-
ben geschädigten Geschäftspartnern zum 
Zwecke der Aufrechterhaltung der Ge-
schäftsbeziehungen in angemessenem 
Umfang unentgeltlich Leistungen aus sei-
nem inländischen Betriebsvermögen zu, 
sind die Aufwendungen in voller Höhe als 
Betriebsausgaben abziehbar. Und weiter: 
Unter allgemeinen Billigkeitserwägungen 
ist die Zuwendung von Wirtschaftsgütern 
oder sonstigen betrieblichen Nutzungen 
und Leistungen (nicht hingegen Geld) des 
Steuerpflichtigen aus einem inländischen 
Betriebsvermögen an durch das Erdbeben 
Geschädigte oder mit der Bewältigung des 
Erdbebens befasste Betriebe oder Einrich-
tungen (einschließlich der juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts) als Betrieb-
sausgabe zu behandeln. 

Darüber hinaus gilt im Bereich der Umsatz-
steuer: Bei der unentgeltlichen Bereitstel-
lung von Gegenständen und Personal für 
humanitäre Zwecke durch Unternehmen an 
Einrichtungen, die einen unverzichtbaren 
Einsatz zur Bewältigung der Auswirkungen 
und Folgen bei den von dem Erdbeben 
Geschädigten leisten, wie insbesondere 
Hilfsorganisationen, Einrichtungen für ge-
flüchtete Menschen und zur Versorgung 
Verletzter sowie weitere öffentliche Insti-
tutionen, wird von der Besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe im Billigkeits-
wege abgesehen. Beabsichtigt ein Unter-
nehmer bereits beim Leistungsbezug, die 
Leistungen ausschließlich und unmittelbar 
für die genannten Zwecke zu verwenden, 
sind die entsprechenden Vorsteuerbeträ-
ge im Billigkeitswege abziehbar, sofern 
ansonsten die allgemeinen Voraussetzun-
gen des Vorsteuerabzugs erfüllt sind, also 
insbesondere eine ordnungsgemäße Rech-
nung vorliegt. Die folgende unentgeltliche 
Wertabgabe wird im Billigkeitswege nicht 
besteuert.
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